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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1988

Norm

ABGB §91

Rechtssatz

Die P icht zur Bemühung um das Einvernehmen impliziert auch die gesetzliche Verp ichtung zu einer solchen

einverständlichen Gestaltung. Gegenstand der Gestaltungsbefugnis der Ehegatten sind die Einzelheiten der

Durchführung des gemeinschaftlichen Lebens (so schon 2 Ob 652/87, 2 Ob 653/87).

Entscheidungstexte

4 Ob 533/88

Entscheidungstext OGH 14.06.1988 4 Ob 533/88

6 Ob 555/90

Entscheidungstext OGH 13.06.1990 6 Ob 555/90

8 Ob 601/89

Entscheidungstext OGH 29.01.1991 8 Ob 601/89

nur: Gegenstand der Gestaltungsbefugnis der Ehegatten sind die Einzelheiten der Durchführung des

gemeinschaftlichen Lebens. (T1) Beisatz: Gegenstand der einvernehmlichen Gestaltung kann etwa auch die

Rollenverteilung bei Erwerb und Haushaltsführung sowie die Verwendung der Mittel zum gemeinschaftlichen

Leben sein. (T2) Veröff: JBl 1991,714 (Ferrari - Hofmann - Wellenhof)
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